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Ansprechpartner

Wechsel der Schulart

Weil Ihr Kind sich jedoch ständig weiterentwickelt, kann 
ausnahmsweise schon innerhalb der Orientierungsstufe ein 
Wechsel der Schulart sinnvoll sein. Deshalb gibt es die Möglich-
keit, zum Schuljahresende der Jahrgangsstufe 5 die Schulart 
zu wechseln. 
Erleichtert wird dies den Kindern durch abgestimmte Stundenta-
feln, Lehrpläne sowie Unterrichtsmaterialien und -methoden für
die unterschiedlichen Schularten. Die Klassenkonferenz emp-
fiehlt einen Wechsel der Schulart, wenn ein Kind eindeutig 
unterfordert ist. 
Grundsätzlich kann die Schulart nur zum Schuljahresende 
gewechselt werden. So bleibt eine Lernumgebung erhalten, in
der Schülerinnen und Schüler über ein Jahr ungestört von Neu-
zugängen oder Abgängen arbeiten können. 
Am Ende der Jahrgangsstufe 6 steht die Versetzung in die Jahr-
gangsstufe 7. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, die
nach den Versetzungsbestimmungen der Orientierungsstufen-
verordnung nicht in die Jahrgangsstufe 7 ihrer Schulart versetzt
sind, werden in Jahrgangsstufe 7 der Regionalschule oder in die
Jahrgangsstufe 7 der Gemeinschaftsschule schräg versetzt. 
An Regionalschulen entscheidet sich am Ende von Jahrgangs-
stufe 6, ob Ihr Kind dem Bildungsgang zum Erwerb des Haupt-
schulabschlusses oder dem des Realschulabschlusses zugeord-
net wird.
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Von der Grundschule in die  

weiterführenden Schulen

welche schule 
für mein kind?

Für welche Schulart Sie sich jetzt auch entscheiden, 

Ihr Kind hat immer noch alle Möglichkeiten. 

Es kann auch den Weg der Berufsqualifizierung gehen.

In Schleswig-Holstein endet kein Ausbildungsgang in 

einer Sackgasse.



Persönliche Beratung durch die weiterführende Schule

Die Schulen ermöglichen den Eltern auf Anfrage eine individu-
elle Beratung bis zum 12. März 2012. Diese wird besonders
empfohlen, wenn Sie von dem Vorschlag der Grundschule 
abweichen. Hat Ihr Kind eine Empfehlung zum Übergang in
den Bildungsgang zum Erwerb des Hauptschulabschlusses, 
ist eine Anmeldung an einem Gymnasium nicht möglich.

Orientierungsstufe

Die Jahrgangsstufen 5 und 6 der Regionalschule und des
Gymnasiums sind im wörtlichen Sinne als „Zeit der Orientie-
rung“ gestaltet. Die Lehrpläne der Schularten sind für diese
Zeit so aufeinander abgestimmt, dass ein Schulartwechsel
möglich ist. 

Ziel der Orientierungsstufe ist es, die Kinder zu fördern 
und zu fordern, sie aber nicht zu überfordern. Eltern und 
Lehrkräfte sollen die schulische und persönliche Entwicklung
einer Schülerin oder eines Schülers genau beobachten, um
herauszufinden, welches die geeignete Schulart für das Kind
ist. Vertraute Lehrkräfte und ein stabiler Klassenverband sind
wichtige Grundpfeiler der Orientierungsstufe. 
So gibt es zwischen der fünften und der sechsten Jahrgangs-
stufe kein Versetzungszeugnis, die Schülerinnen und Schüler
steigen in die nächste Jahrgangsstufe auf. 

Die Wiederholung einer Jahrgangsstufe ist in der Orientie-
rungsstufe nur auf der Grundlage einer ausdrücklichen ent-
sprechenden Begründung in Ausnahmefällen möglich. Sie
kann nur zum Schuljahreswechsel erfolgen. Hingegen sollen
Lehrkräfte aber in jedem Fall genau prüfen, ob eine Schülerin
oder ein Schüler vielleicht mehr kann, als die Schulartempfeh-
lung vorhergesagt hat.

An einer Regionalschule können die Jahrgangsstufen 5 und 6
als gemeinsame Orientierungsstufe gebildet werden oder 
bildungsgangbezogen ausgestaltet werden. Die Entscheidung
trifft die Schulkonferenz. 

Grundschulen informieren

Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der Jahrgangs-
stufe 4 in der Grundschule unterrichten bis spätestens zum
27. Januar 2012 die Eltern über den Ablauf des Informations-
und Anmeldeverfahrens in allen weiterführenden allgemein
bildenden Schulen und die Aufgabe der Orientierungsstufe. 

Schulübergangsempfehlung

Mit dem Zeugnis zum Schulhalbjahr erhalten die Eltern einen
verschlossenen Abdruck der Schulübergangsempfehlung. 
Zu Beginn des zweiten Halbjahres laden die Klassenlehrerin-
nen und Klassenlehrer die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind
zu einer Einzelberatung ein und besprechen mit ihnen die
Schulübergangsempfehlung und, soweit vorhanden, den
Lernplan.

Anmeldung an einer weiterführenden Schule

Die Termine für die Anmeldung an den weiterführenden 
Schulen geben die Grundschulen den Eltern rechtzeitig be-
kannt. Die Informationsveranstaltungen in den aufnehmenden
Schulen erfolgen bis zum 2. März 2012. Hier stellen sich die
jeweiligen Schularten mit ihren spezifischen Zielen, Anforde-
rungen und Arbeitsweisen vor.
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Von der Grundschule in die weiterführenden Schulen

Regionalschule: Sie umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10.
Die Regionalschule bietet zwei Abschlussmöglichkeiten:
Hauptschulabschluss am Ende der Jahrgangsstufe 9 und
Realschulabschluss am Ende der Jahrgangsstufe 10. 
Die Jahrgangsstufen 5 und 6 bilden die Orientierungsstufe.
Den unterschiedlichen Leistungsmöglichkeiten der Schülerin-
nen und Schüler kann in der Orientierungsstufe sowohl
durch Unterricht in binnendifferenzierender Form als auch in
nach Leistungsfähigkeit und Neigung der Schülerinnen und
Schüler differenzierten Lerngruppen in einzelnen Fächern
entsprochen werden.

Gemeinschaftsschule: Sie umfasst in der Sekundarstufe I
die sechs Jahrgangsstufen 5 bis 10. Gegebenenfalls schließt
sich eine gymnasiale Oberstufe mit den Jahrgängen 11 bis 13
an. Am Ende der Jahrgangsstufe 9 kann der Hauptschulab-
schluss und am Ende der Jahrgangsstufe 10 kann der Real-
schulabschluss erworben werden. 
Für die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe ist grund-
sätzlich ein Notendurchschnitt von 2,4 in Deutsch, Mathema-
tik und Englisch sowie in den übrigen Fächern mindestens
3,0 und kein Fach mit der Note 6 Voraussetzung. 
Eine Aufnahme in die Oberstufe ist zudem möglich, wenn 
in den Fächern der Stundentafel ein Notendurchschnitt von
besser als 3,0 erzielt wurde. 

Gymnasium: Das Gymnasium führt bis zum Abitur und 
gliedert sich in die Sekundarstufe I und die Profiloberstufe.
Innerhalb der Sekundarstufe I bilden die Jahrgangsstufen 5
und 6 die Orientierungsstufe.
In Schleswig-Holstein gibt es Gymnasien, die in acht, und
Gymnasien, die in neun Schuljahren zum Abitur führen. 
An einigen Gymnasien werden der achtjährige und der neun-
jährige Bildungsgang parallel angeboten. Am Ende beider 
Bildungsgänge steht der Abschluss „Allgemeine Hochschul-
reife“. Er berechtigt zum Studium an einer Hochschule.
Soll der gymnasiale Bildungsgang nicht zu Ende geführt 
werden, kann in der Profiloberstufe am Ende des ersten 
Jahres der Qualifikationsphase die Fachhochschulreife erwor-
ben werden, die zusammen mit einem Fachpraktikum oder
einer Berufsausbildung zum Besuch einer Fachhochschule
berechtigt.

Die Schularten


